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Einleitung

A. Die Aarhus Konvention und der Gerichtszugang Einzelner

Am 25. Juni 1998 wurde die Aarhus Konvention von den Vertragsstaaten unter-
zeichnet, am 30. Oktober 2001 trat sie in Kraft. Sie verbindet den Umweltschutz 
innovativ mit dem Schutz der Menschen- und Bürgerrechte in drei zentralen 
Themenbereichen: Zugang zu Informationen1, Öffentlichkeitsbeteiligung2 und 
Zugang zu Gerichten in Umweltbelangen3. Bereits 2002 richteten die Vertrags-
staaten auf ihrer Zusammenkunft in Lucca ein Compliance Committee ein, das 
die Umsetzung des Vertrags durch die Parteien überwachen soll.4 Der Deutsche 
Bundestag beschloss 2006 das Zustimmungsgesetz zur Konvention und setzte 
vor allem mit dem Umwelt-Rechtsbehelfsgesetz die Teile der Konvention um, 
die in den Bereich der nationalstaatlichen Kompetenz und nicht in den Bereich 
der unionalen Kompetenz fallen.

Gerade in Bezug auf den Gerichtszugang in Umweltsachen behandelt die 
Aarhus Konvention einen politisch und rechtlich heiklen Bereich – die über-
kommenen Rechtstraditionen der Vertragsstaaten fallen hier sehr weit auseinan-
der. Aus dem Grund führte die Bundesregierung in ihrer Denkschrift zum Ver-
tragsgesetz 2006 zu Art. 9 Abs. 3 AK aus:

„Die konkrete Ausgestaltung und Interpretation dieser Bestimmung bleibt den ein-
zelnen Staaten überlassen, insbesondere steht es den Staaten frei, innerstaatliche Kri-
terien festzulegen. Die Tatsache, dass diese Formulierung [in Art. 9 Abs. 3 AK] so 
vage gewählt ist, steht im Zusammenhang mit der Verhandlungsgeschichte dieser Be-
stimmungen, wo es zahlreichen Staaten ein Anliegen war, ihre […] unterschiedlichen 
Rechtstraditionen beibehalten zu können“.5

Die deutsche Umsetzung im Umwelt-Rechtsbehelfsgesetz führte einen (erwei-
terten) Rechtsbehelf für (Umwelt-)Verbände ein.6 Verbände erhielten nun in be-

1 Art. 4 AK.
2 Art. 6–8 AK.
3 Art. 9 AK.
4 Decision 1/7.
5 BR-Drs.: 565/06, S. 46 (Aarhus Konvention).
6 Die umweltrechtliche Verbandsklage war allerdings zuvor schon im landes- und bundes-

rechtlichen Naturschutz geregelt, vgl. nur § 64 Abs. 1 und § 64 Abs. 2 iVm § 63 BNatschG.
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stimmten Fällen Gerichtszugang, unter anderem um die Einhaltung von Vor-
schriften einzufordern, die einen Umweltbezug aufweisen.7

Im Jahr 2008 brachten die NGOs ClientEarth und NABU eine Beschwer-
de vor das Compliance Committee der Aarhus Konvention: Die deutsche Um-
setzung von Art. 9 Abs. 2 und Abs. 3 AK genüge den Anforderungen der Kon-
vention nicht. Sie verlangten unter anderem, dass anerkannte Umweltverbände 
auch dann vor deutschen Verwaltungsgerichten klagebefugt sein sollten, wenn 
es sich um eine umweltschützende Norm handelt, die keinen Drittschutz ver-
mittelt; zudem sollte die Begrenzung auf abschließend genannte Vorhaben ent-
fallen. Es folgte ein lang andauerndes Verfahren vor dem Compliance Com-
mittee – mehrfach verzögert durch Gerichtsentscheidungen auf nationaler und 
europäischer Ebene –, an dem von deutscher Seite nur das Bundesministerium 
für Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit beteiligt war, der Deutsche 
Bundestag aber nicht. Das Committee entschied fünf Jahre später großteils im 
Sinne der NGOs und stellte eine Verletzung Deutschlands in zwei Fällen betref-
fend Art. 9 Abs. 2 und Abs. 3 AK fest. Die 5. Vertragsstaatenkonferenz der Aar-
hus Konvention in Maastricht nahm die Entscheidung 2014 ohne Änderungen 
und ohne Widerspruch Deutschlands im Konsens an.8 Dabei hatte das Bundes-
umweltministerium noch am 06. Dezember 2013 in einer Stellungnahme an das 
Committee geschrieben: „In accordance to our enclosed reply we do not agree 
with these two remaining findings of non-compliance as concluded by the com-
mittee“.

Die Entscheidung der Vertragsstaatenkonferenz verpflichtete Deutschland 
zur Umsetzung der Entscheidung und formulierte die Erwartung, dass Deutsch-
land von 2014 bis 2016 jährlich zur korrekten Umsetzung Stellung beziehe. Die 
Vertragsstaatenkonferenz kündigte an, andernfalls auf der 6. Vertragsstaaten-
konferenz 2017 den Fall nochmals zu thematisieren.

Schlussendlich goss der Deutsche Bundestag die Bewertungen der Entschei-
dung mit dem Ziel einer Eins-zu-eins-Umsetzung9 2016 in deutsches Recht. Er 
begründete das Gesetz wie folgt:

„Diese Feststellung der Völkerrechtswidrigkeit des geltenden deutschen Rechts er-
fordert ein Tätigwerden des Bundesgesetzgebers, durch den allein eine völkerrechts-
konforme Rechtslage hergestellt werden kann. Neben dem Grundsatz der Völker-
rechtsfreundlichkeit des Grundgesetzes bedarf es eines solchen Tätigwerdens auch 
auf Grund des völkerrechtlichen Grundsatzes ‚Pacta sunt servanda‘. Die vertrag lichen 

7 Umfangreich zu innerstaatlichen und europäischen Entwicklungen bezüglich der Klage-
möglichkeiten des Art. 9 Abs. 2 und Art. 9 Abs. 3 AK mwN Durner, Umweltvölkerrecht, in: 
Landmann/Rohmer, Umweltrecht, 76. EL Mai 2015, Rn. 83 ff. und Bunge, UmwRG Kommen-
tar, 2019, Einleitung und Epiney u. a. (Hrsg.), Aarhus-Konvention. Handkommentar, 2018, 
Einleitung.

8 Decision V/9 h. Der Hergang der Umsetzung in deutsches und unionales Recht sowie des 
Verfahrens ist verkürzt dargestellt. Das EuGH-Verfahren wird beispielsweise nicht erwähnt.

9 Bunge, UmwRG Kommentar, 2019, Einleitung Rn. 32.
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Verpflichtungen der Bundesrepublik Deutschland aus der Aarhus-Konvention sind 
durch den für Deutschland verbindlichen Beschluss V/9h der 5. Vertragsstaatenkon-
ferenz konkretisiert worden.“10

Die Gesetzesänderung wurde anschließend vom Compliance Committee über-
prüft und gebilligt. 2017 wurde diese Entscheidung von der Vertragsstaatenkon-
ferenz ohne Änderungen angenommen. Damit gilt der Fall als abgeschlossen.11 
Die „altruistische Umweltverbandsklage [ist] als neuartiges Instrument des 
überindividuellen Rechtsschutzes“12 endgültig in das deutsche Verwaltungs-
prozessrecht eingeführt worden. Die Eigenheiten des traditionellen deutschen 
verwaltungsgerichtlichen Rechtsschutzes, der vor allem dem Schutz der Rechte 
Einzelner dient, treten in umweltrechtlichen Zusammenhängen zunehmend in 
den Hintergrund.

Diese juristische Auseinandersetzung wirft eine Vielzahl von Fragen auf: 
Welche Rolle kommt dem Deutschen Bundestag angesichts der umfang- und 
detailreichen Konkretisierung von Umweltvölkervertragsrecht durch Compli-
ance Committees noch zu? War er über die einzelnen Verfahrensschritte im 
obigen Verfahren informiert oder gar an der innerstaatlichen Meinungsfindung 
beteiligt? Welche Funktion kommt der Vertragsstaatenkonferenz im Rahmen 
dieser Vertragskonkretisierung zu? Vermittelt die Anwesenheit der deutschen 
Delegation auf der Vertragsstaatenkonferenz – in ihrer Funktion als Brücke zum 
Wahlentscheid des Bürgers – noch hinreichende Legitimation? Wenn die Rolle 
des Compliance Committee wie in diesem Fall so einflussreich und ausschlag-
gebend ist, kommt es darauf an, wie und auf welcher Grundlage die Komitees 
errichtet werden. Wie werden die Komiteemitglieder ausgewählt? Wer wird 
für diese Tätigkeit ausgewählt? An welchen Verfahrensordnungen und Aus-
legungsgrundsätzen richten sie sich aus, um die einzelnen Fälle zu prüfen und 
das Vertragsrecht auszulegen? Welche Beobachter und Akteure haben neben 
ClientEarth, dem Committee und der Bundesrepublik an den Verhandlungen 
teil- und Einfluss genommen? Schlussendlich stellt sich auch die Frage: Ist die 
Entscheidung der Vertragsstaatenkonferenz für die nationale Ebene verpflich-
tend umzusetzen?

10 BT-Drs. 18/9526, S. 32.
11 Allerdings ist der Gerichtszugang von Verbänden und Einzelpersonen beispielweise zur 

Überprüfung auch nicht drittschützender Normen, die einen Bezug zur Umwelt aufweisen wei-
terhin beschränkt. Bunge hält es daher nicht für ausgeschlossen, dass Deutschland eine weitere 
„Verurteilung“ droht. Vgl. Bunge, JuS 2020, 740–745, 744.

12 Sangenstedt, Umweltrechtlicher Gerichtszugang, in: Raetzke/Feldmann/Frank (Hrsg.), 
Werkstatt des Nuklearrechts, 2016, S. 79–117, S. 81.
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B. Untersuchungsgegenstand und Hintergrund  
der Forschungsfrage

Umweltvölkerrechtliche Vertragswerke unterscheiden sich stark vom Bild des 
bilateralen Vertrags: Der Rahmenvertragsschluss ist oft nicht mehr als ein Start-
schuss, um das Vorhaben der gemeinsamen Bekämpfung eines Umweltpro-
blems zu besiegeln. Nicht selten bleiben die rechtlichen Verpflichtungen der 
Rahmenverträge vage und bedürfen im Nachgang der intensiven Ausdifferen-
zierung, um überhaupt die Politik und das Recht der Vertragsstaaten wirkungs-
voll zu beeinflussen. Die Parteien verstetigen ihre Zusammenarbeit zu diesem 
Zweck mit der Einrichtung einer Vertragsstaatenkonferenz. Zusätzlich stellen 
sie sich selbst ein teils umfangreiches Netzwerk an „Unterorganen“ zur Ver-
fügung, um die laufende Vertragsarbeit zu verwalten. Es sind sogenannte law-
making-treaties, die darauf ausgerichtet sind, ein konkretes Ziel zu erreichen, 
kontinuierlich Recht zu setzen und es, angepasst an neue Gegebenheiten oder 
naturwissenschaftliche Erkenntnisse, weiterzuentwickeln.

Compliance Committees nehmen in diesem institutionellen Gefüge eine 
wichtige Funktion ein. Sie sollen die Einhaltung des Vertrags durch die Ver-
tragsstaaten, also beispielsweise die korrekte Umsetzung in innerstaatliches 
Recht, kontrollieren. Hintergrund ist, dass die klassischen vertragsrechtlichen 
Instrumente der Rechtsdurchsetzung in umweltvölkerrechtlichen Verträgen nur 
schlecht greifen. Auf der einen Seite unterstützen die Nichteinhaltegremien 
die individuelle Vertragsumsetzung. Auf der anderen Seite decken sie im Zuge 
der Nichteinhalteverfahren Ungenauigkeiten oder Lücken im Vertragstext auf, 
legen die Vertragsnormen aus und konkretisieren sie. Die abschließende Ent-
scheidung im Nichteinhaltungsverfahren hat daher immer zwei Bestandteile: 
Sie beinhaltet die Bewertung, ob eine Partei die Vertragsnormen vollständig 
umgesetzt hat oder nicht. Und sie legt die betroffene Norm durch die Anwen-
dung auf den Einzelfall zugleich für künftige Fälle aus. Der zweite Aspekt des 
Compliance-Verfahrens – die generalisierende Auslegung von Vertragsnormen 
– steht im Fokus dieser Arbeit.13 Dass die Vertragsauslegung zugleich recht-
schöpfende und rechtsfortentwickelnde Aspekte aufweist, stellt dabei den Kern 
der Problematik dar. Daher rücken auch Themen wie beispielsweise die Zu-
sammensetzung der Gremien, das Verfahren zur Entscheidungsfindung und die 
Frage, welche Einzelinteressen Einfluss auf den Verfahrensausgang nehmen 
können, in den Fokus.

13 Ein großer Teil der umweltvölkerrechtlichen Vorgaben sind heutzutage durch europa-
rechtliche Vorgaben bestimmt und das Völkerecht wird damit für das nationale Recht „euro-
päisch kanalisiert“. Diese zusätzliche Mehrebenendimension wird ausgeschlossen. Vgl. dazu 
Durner, Internationales Umweltverwaltungsrecht, in: Möllers, C./Voßkuhle/Walter (Hrsg.), 
Internationales Verwaltungsrecht, 2007, S. 121–164, S. 132 f.
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Auf nationaler Seite steht kein Verfahren zur Verfügung, den unterschied-
lichen Typen14 völkervertraglicher Kooperation adäquat das heißt mit speziell 
darauf zugeschnittenen Regelungen zu begegnen. Der Bundestag und der Bun-
desrat befassen sich zumeist einmal mit dem umweltvölkerrechtlichen Ver-
trag – bei (Rahmen-)Vertragsschluss. Alle weitere Vertragsarbeit übernimmt 
die deutsche Delegation für die Bundesrepublik, die maßgeblich mit Vertretern 
des federführenden Fachministeriums besetzt ist. Die gesetzgebenden Körper-
schaften haben zu kaum einem Zeitpunkt gestaltenden Einfluss, um die aus-
wärtige Gewalt in diesem Bereich „zur gesamten Hand“15 auszuüben. Über 
verschiedene dynamische Rechtselemente wird das nationale Recht allerdings 
durch die auslegende Tätigkeit im Compliance Committee peu à peu verändert. 
Diese Vertragsweiterentwicklung stellt letztlich sogar die Zustimmung der ge-
setzgebenden Körperschaften zum ursprünglichen Vertragsgesetz mangels De-
ckungsgleichheit in Frage. Diese Problematik stellt sich besonders stark im 
Umweltvölkerrecht, da hier allein schon die naturwissenschaftlichen Unsicher-
heiten dazu führen, dass der Rahmenvertrag zu Anfang (noch) unvollständig ist 
und oft erst im Zuge neuer Erkenntnisse konkretisiert werden kann.

C. Relevanz des Themas

Das Umweltvölkerrecht verfolgt das Ziel, die globale Umwelt sektoral zu schüt-
zen, ihren Zustand zu verbessern oder weitere Verschlechterungen zu verhin-
dern. Obwohl schon einige Fortschritte gemacht wurden, kommt die Regulie-
rung kaum gegen die Auswirkungen der „Great Accelaration“ seit den 1950er 
Jahren an. 2019 schrieb die Umweltagentur Europa über den Zustand der euro-
päischen Umwelt:

„2020 steht Europa vor umweltbezogenen Herausforderungen ungekannten Aus-
maßes und noch nie dagewesener Dringlichkeit. Obwohl die Umwelt- und Klimapoli-
tik der EU in den vergangenen Jahrzehnten Wesentliches geleistet hat, steht Europa 
vor ungelösten, schwerwiegenden Problemen, etwa beim Verlust von Biodiversität, 
der Ressourcennutzung, den Auswirkungen des Klimawandels und den umweltbe-
dingten Risiken für Gesundheit und Wohlergehen. Globale Megatrends wie der de-
mografische Wandel verschärfen viele Umweltprobleme, während der rasche techno-
logische Wandel neue Risiken und Unsicherheiten mit sich bringt.“16

14 Zum Bsp. also den contract-treaties, den law-making-treaties oder den Gründungsver-
trägen internationaler Organisationen (ohne Hoheitsrechtsübertragung).

15 Friesenhahn, VVDStRL 1960, 9–73, 33.
16 SOER, Umweltzustandsbericht Europa, 2019. Diese Dringlichkeit wird nun seit etwa 

50 Jahren angeprangert: „a problem of major importance for the future of the mankind as far 
as the quality of our vital environment is concerned.“ (Eröffnungsrede Brüggers auf der ersten 
Vertragsstaatenkonferenz von CITES 1976 in Bern, abrufbar unter https://www.cites.org/sites/
default/files/eng/cop/01/E01-Opening-speeches.pdf (zuletzt abgerufen am 25. April 2023).
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Den Schätzungen des UNEP zur Folge gibt es derzeit weit über 500 multilate-
rale umweltvölkerrechtliche Verträge, um den Zustand der globalen Umwelt zu 
verbessern.17 Ein Ende dieser rechtlichen Entwicklung ist nicht in Sicht.18

Allein in quantitativer Hinsicht lohnt daher ein genauer Blick auf die Ver-
tragsauslegung durch Compliance Committees. Der deutsche Rechtsbestand im 
Umweltschutzrecht ist zu einem großen Teil durch internationale Vorgaben ge-
prägt19 und jede nachträgliche Konkretisierung reduziert den Umsetzungsspiel-
raum der Vertragsstaaten. Dies nimmt letzten Endes Einfluss auf die Rechte des 
Einzelnen. Denn die Auslegung umweltvölkerrechtlicher Vertragswerke

– behandelt die Umsetzung von Rechtnormen, von deren Anwendung „auf der 
einen Seite Milliardeninvestitionen und auf der anderen Seite nicht näher 
quantifizierbare Waldschäden, Krebsrisiken usw. abhängen“20 können;

– kann grundlegende Rechtstraditionen der Vertragsstaaten betreffen, wie die 
Diskussion um den Gerichtszugang im Rahmen der Aarhus Konvention ver-
deutlicht hat;21

– kann die Lebensweise, Kultur und das ökonomische Überleben22 von Men-
schen beeinflussen. Das veranschaulicht nicht zuletzt der allumfassende Re-
gelungsauftrag des Art. 2 Abs. 2 AlpK: In nahezu alle Lebensbereiche der 
Alpenländer soll regulierend eingegriffen werden.

17 Das Umweltrecht „steht […] exemplarisch für die Einbindung des deutschen Rechts in 
ein internationales Mehrebenensystem“ Durner, Umweltverfassungsrecht, in: Herdegen et al. 
(Hrsg.), Handbuch Verfassungsrecht, 2021, S. 1615–1658, S. 1623.

18 „[F]ast growing aspect of international law“ Goeteyn/Maes, CJIL 2011, 1–39, 3. Das 
Umweltrecht werde zur „Avantgarde der global governance.“ v. Bogdandy, KJ 2001, 264–281, 
272.

19 Durner, Umweltvölkerrecht, in: Landmann/Rohmer, Umweltrecht, 76. EL Mai 2015, 
Rn. 2, 183. Zudem gibt es eine Reihe Verweisungen im Umweltrecht, bspw. zur Definition un-
bestimmter Rechtsbegriffe, sodass selbst ohne gewohnheitsrechtliche Verankerung der Inhalt 
vieler umweltvölkerrechtlicher Verträge auch für Nichtvertragsstaaten relevant ist. Bsp. bilden 
die „generally recognised international rules and standards“ in Art. 208, 210 und 212 SRÜ, die 
nach allgemeiner Überzeugung auf MARPOL und die Londoner Dumping-Konvention ver-
weisen. Ausführlich diskutiert mwN bei Durner, Umweltvölkerrecht, in: Landmann/Rohmer, 
Umweltrecht, 76. EL Mai 2015, Rn. 20.

20 Lübbe-Wolff, ZG 1991, 219–248, 223 f. Alleine für den Ausstieg aus der FCKW Nut-
zung in den USA berechnete die amerikanische Environmental Protection Agency für „den 
Ausstieg aus der FCKW Nutzung“ Kosten von rund 36 Milliarden Dollar bis 2075. Dazu: Ha-
milton, The Costly Race to Replace CFCS in: Washington Post, am 29. September 1991, unter: 
https://www.washingtonpost.com/archive/business/1991/09/29/the-costly-race-to-replace-
cfcs/86e250e5-6031-4b77-88c4-9f9b6963b6b7/ (zuletzt abgerufen am 25. April 2023). Ma-
zedonien beklagt vor der Berner Konvention, das Management der Wolfspopulation nach den 
Konventionsvorgaben würde das (kleine) Land jährlich vier Millionen Euro kosten, 32. Tref-
fen des Standing Committee T-PVS(2012)22.

21 S. o.
22 Die Berner Konvention formuliert gegenüber der zypriotischen Regierung sehr detail-

lierte „Empfehlungen“, die sogar bis hin zu bauordnungsrechtlichen Maßnahmen wie dem Ab-
riss von Restaurants reichen in: Recommendation No. 63 (1997).
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Mit diesen Notizen soll der tatsächlich-rechtliche Hintergrund globaler Um-
weltregulierung nur skizziert werden. Schlussfolgernd aus dem umfassenden 
(Regelungs-)Ansatz des Umweltvölkerrechts stellte Bodansky schon 1999 in 
seinem vielbeachteten Aufsatz mit dem Titel The Legitimacy of International 
Governance: A Coming Challenge for International Environmental Law? die 
Prognose auf: „[A]s decision-making authority gravitates from the national to 
the international level, the question of legitimacy will likely emerge from the 
shadows and become a central issue in international environmental law.“23

Es stellen sich mit Bezug auf das Nichteinhalteverfahren rechtliche Fragen, 
insbesondere nach der Rückführbarkeit von Rechtsnormen auf den Wahlent-
scheid des Bürgers oder nach Verfahrensvoraussetzungen, welche dem fair pro-
cess Grundsatz genügen, die bei der Kreation rechtlicher Verbindlichkeit im 
modernen Völkerrecht beachtet werden müssen.24 Spätestens bei der Übertra-
gung der Spruchpraxis der Compliance Committee in das deutsche Recht stel-
len sich diese Fragen mit zunehmender Dringlichkeit. Hier knüpft die Unter-
suchung an.

D. Zielsetzung der Arbeit

Diese Arbeit soll kein Unkenruf auf eine expertokratische internationale Ver-
waltung sein, sondern aktiv Verbesserungsvorschläge anbringen, wie die Wei-
terentwicklung von Vertragsrecht im Compliance-Verfahren Anforderungen an 
eine Kontrollierbarkeit der Verfahren und Rückführbarkeit der Entscheidungen 
auf einen Verantwortungsträger genügen kann. An die Feststellung, dass das 
System der Compliance-Kontrolle diesen Standards derzeit nicht entspricht, 
schließt sich die Suche nach Lösungsansätzen an, um sie im „Geist der Verfas-
sung [zu] kanalisier[en].“25

Damit werden zwei Ziele verfolgt: Einerseits drängen Quantität und Quali-
tät des Einflusses moderner umweltvölkerrechtlicher Regime darauf, ihre Au-
torität zu rechtfertigen. Andererseits können Verfahrensdefizite die Rechtsum- 
und -durchsetzung umweltvölkerrechtlicher Regime schmälern, wenn sie dazu 
führen, dass die Verfahren als legitimatorisch mangelhaft aufgefasst werden. 

23 Bodansky, AJIL1999, 596–624, 596.
24 Mit Blick auf die nationale Souveränität stellt Marhaun fest: „Interferences with na-

tional sovereignty are inherent in any international control mechanism. Such interferences are 
only acceptable for state if their sovereign rights are given due respect. There are hardly any 
explicit references to the sovereign rights of states parties in the context of any environment 
– related compliance control mechanisms.“ Danach betont er aber, dass diese Bezüge zumeist 
in den Verträgen selbst – bspw. in den Präambeln hergestellt werden. Marhaun, ZaöRV 1996, 
696–731, 722.

25 Lübbe-Wolff, ZG 1991, 219–248, 234.
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Ihre Effektivität hängt auch von – im weitesten Sinne gefasst – Legitimitäts-
aspekten ab.

E. Gang der Untersuchung

Die Untersuchung teilt sich in drei Abschnitte.26 Sie beginnt mit einer problem-
orientierten Sachverhaltsanalyse. Im zweiten Teil werden die Verfahren völ-
kerrechtlich eingeordnet und anschließend die Übertragung in den nationalen 
Rechtsbestand und Wirkungsweise der Auslegungsentscheidungen im nationa-
len Recht nachvollzogen. Die Nichteinhalteverfahren und die Übertragung ihrer 
Entscheidungen in das deutsche Recht werden im dritten Teil einer kritischen 
Betrachtung unterzogen und mit Lösungsangeboten ergänzt.

Kapitel 1: Ausgangspunkt der Fragestellung ist der moderne umweltvölker-
rechtliche Vertrag als Autonomous Institutional Arrangement (Churchill/Ulf-
stein) – als verselbstständigtes Vertragssystem. Moderne multilaterale Ver-
tragswerke im Umweltvölkerrecht sind seit Anfang der 1990er Jahre mit einer 
institutionellen Struktur versehen, mit einem zentralen Beschlussorgan, der 
Vertragsstaatenkonferenz, und einem Compliance Committee, das die Ein-
haltung des Vertrags durch die Vertragsstaaten überwachen soll. Der konkrete 
Blick auf das Compliance-Verfahren macht deutlich, welche Akteure welche 
Rolle einnehmen, welche Kontrollmechanismen bestehen und wie die politi-
sche Macht und die rechtlichen Entscheidungsbefugnisse verteilt sind. Zur Ver-
anschaulichung der Analyse stehen drei Vertragswerke im Fokus: das Mont-
realer Protokoll, die Aarhus und die Alpenkonvention. Am Ende des ersten 
Abschnitts ergibt sich das Bild eines Vertragssystems, das viele (funktionale) 
Gemeinsamkeiten mit einer internationalen Organisation aufweist, und eines 
Compliance-Verfahrens, das entgegen der theoretischen Zielsetzung Ähnlich-
keiten mit einem völkerrechtlichen Gerichtsprozess aufweist, ohne jedoch um-
fangreiche Verfahrensrechte zu gewährleisten oder einer Kontrolle von außen 
zu unterliegen.

Kapitel 2: Die endgültige Entscheidung im Non-Compliance-Verfahren wird in 
nahezu jedem Fall von der Vertragsstaatenkonferenz getroffen. Rechtlich lässt 
sich diese Entscheidung als spätere Übung der Vertragsstaaten nach Art. 31 

26 Das Thema dieser Arbeit ist im rechtlichen „Graubereich“ angesiedelt und weist darü-
ber hinaus internationale Bezüge auf, die mit der deutschen Verfassung harmonisiert werden. 
Der Aufbau der Arbeit ist in den Grundzügen inspiriert von Voßkuhle, Methode und Pragmatik 
im Öffentlichen Recht, in: Bauer (Hrsg.), Umwelt, Wirtschaft und Recht, 2002, S. 171–195. 
Voßkuhle entwickelt diese Methodik gerade mit Blick auf die zunehmende Internationalisie-
rung des Öffentlichen Rechts, die in Deutschland dazu führt, dass viele neue, teils außerrecht-
liche Instrumente in die Rechtsordnung integriert werden müssen.
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Abs. 3 lit. b) WÜV einordnen. Diese Einordnung erfolgt nicht ohne Schwierig-
keiten, schließlich basiert die spätere Übung auf einer „Einigung der Vertrags-
staaten“. Vor allem die Tatsache, dass die Entscheidungen durch das Experten-
votum des Compliance Committee inhaltlich vorausbestimmt sind, wirft Fragen 
auf. Die klare Definition der Rechtsfolgen, die das Völkerrecht der späteren 
Übung zuschreibt, ist herausfordernd. Hat die Auslegung zwischen den Partei-
en vertragsähnliche Wirkung oder können sie von der Auslegung abweichen?

Das Außenverfassungsrecht gibt kein eindeutiges Verfahren vor, wie die 
Auslegung im Compliance-Verfahren das deutsche Recht überhaupt erreicht, 
welche Rechtswirkung ihr zukommt und welche Anforderungen das Grund-
gesetz an die Ausübung der auswärtigen Gewalt zur „gesamten Hand“ in die-
sem Bereich stellt. Eine Auseinandersetzung mit Art. 59 Abs. 2 Satz 1 GG of-
fenbart eine große tatbestandliche Flexibilität, die der späteren Übung über die 
Brücke des antizipierten Rechtsanwendungsbefehls zum Rahmenvertrag er-
möglicht, die deutsche Rechtsordnung zu erreichen. Dass Diskussionen geführt 
werden um die Integrationsverantwortung der Verfassungsorgane, Grenzen 
der Integration oder über die (rechtlichen) Möglichkeiten des einfachen Par-
lamentsbeschlusses, veranschaulicht die schwache Legitimation, die das Völ-
kervertragsrecht über Art. 59 Abs. 2 GG erhält.

Verschiedene Argumente führen dazu, dass die Auslegung für die Bundes-
republik auch innerstaatlich verbindlich wirkt. Darunter fällt die Qualifikation 
des Zustimmungsgesetzes als dynamische Verweisung auf den Völkervertrag, 
die Feststellung, dass Compliance Committee nicht nur die zentralen Aus-
legungseinheiten des Vertrags, sondern daneben Rechtsdurchsetzungsmecha-
nismen sind, die Völkerrechtsfreundlichkeit des Grundgesetzes und der Um-
stand, dass Deutschland fortwährend Mitarbeit im Rahmen des Vertragswerks 
leistet. Eine besondere Bedeutung erhält in diesem Kontext Art. 20a GG. Die 
einfachgesetzliche Bindung besteht jedoch nicht ohne Ausnahme. Die Grenzen 
können zum Beispiel in den Grundrechten oder in einem ausbalancierten Teil-
system der deutschen Rechtsordnung bestehen.

Kapitel 3: Das Compliance-System trägt maßgeblich zum Erfolg umweltvöl-
kerrechtlicher Verträge bei. Es ist ein fester Bestandteil moderner Vertragssys-
teme zur Regelung drängender, transnationaler Umweltprobleme. Trotz zuneh-
mender Verflechtung der deutschen Rechtsordnung mit denen anderer Staaten 
und Organisationen auf internationaler und transnationaler Ebene bleiben das 
Demokratie- und Rechtsstaatsprinzip die zentralen Tragpfeiler des deutschen 
Grundgesetzes.

Die Probleme, die sich in der Vertragsweiterentwicklung durch Compliance-
Verfahren umweltvölkerrechtlicher Verträge stellen – abstrakt gefasst die Ver-
rechtlichung, Technisierung und Internationalisierung von Rechtssetzung –, 
sind in anderer Form lange diskutierte Probleme der Rechtswissenschaft. Die 
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Diskussionen in den Parallelfällen – namentlich vor allem die Diskussion im 
Umwelt- und Technikrecht der 80er Jahre und die Veränderung des Staatsorga-
nisationsrechts durch die Integration der Bundesrepublik in die Europäische 
Union – werden zur Erweiterung des Instrumentenkoffers als Lösungsangebote 
herangezogen.

Wesentliche Probleme der internen Struktur der Vertragssysteme sind die ho-
mogene Besetzung der Komitees und die einseitigen Einflussmöglichkeiten von 
Partikularinteressen. Dazu kommt die unzulängliche innere und äußere Kon-
trolle der Komitees, die unter anderem durch die fehlende Rivalität zwischen 
den Vertragsakteuren, die mangelhaften Verfahrensrechte des betroffenen Staats 
(insbesondere fehlende nachträgliche Kontrollmöglichkeit) sowie die Eigenhei-
ten des Konsensverfahrens entsteht. Die Kompensationsmöglichkeiten setzen 
vor allem bei Forderungen nach Publizität, Bestimmbarkeit und Heterogenität 
an.

Auf nationaler Ebene ist in erster Linie ein Bewusstseinswandel erforderlich, 
der zunächst alle Gewalten, aber besonders den Deutschen Bundestag betrifft. 
Selbst für die Rechtsprechung ist relevant, welche Interessen auf die Auslegung 
von für Deutschland bindenden Vertragsnormen Einfluss nehmen konnten. Die 
in der Arbeit offengelegten Defizite, die den Handlungsradius aller Verfassungs-
organe betreffen, bestehen bereits beim Rahmenvertragsschluss, konkret bei der 
Formulierung der Denkschrift der Bundesregierung. Sie gehen über zu Infor-
mationsflüssen zwischen den Gewalten vor und während der internationalen 
Verhandlung, die formalisiert und optimiert werden müssen, bis hin zu einem 
aktiven Handeln der deutschen Delegation auf den Vertragsstaatenkonferenzen, 
um die Bundesrepublik als Akteur, beispielsweise mit einer explanation of po-
sition, in den Wettbewerb der Ideen eintreten zu lassen.

Das alles setzt voraus, dass die Bundesrepublik und insbesondere der Deut-
sche Bundestag den permissive consensus im völkerrechtlichen Umweltschutz 
hinter sich lässt und sich seiner Völkerrechtsfunktion27 bewusst wird.28 Das 
muss sich auch in der Binnenorganisation des Parlaments widerspiegeln.

27 Angelehnt an Mayer, Europafunktion, 2012.
28 „[D]er Mangel an Wissen über die WTO (schwächt) die legitimierende Kraft der natio-

nalen Ratifikation.“, bei v. Bogdandy, KJ 2001, 264–281, 270.
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